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Rückblick

1970: Weltweit erstes Datenschutzgesetz 

in Hessen

• Grund: Diskussionen in USA über Privacy seit 1960

• Inhalt u.a. allgemeiner und besonderer Datenschutz, 

Datenschutzbeauftragter

• Verfasser Spiros Simitis („Vater des Datenschutzes“)

• Mehrere Neufassungen (1978, 1986, 1998)

• Vorbild für BDSG (1977) und andere LDSG



Rückblick

1977: Bundesdatenschutzgesetz

(alte Fassung)

• Novellierungen 1990, 2009, 2010 (2x)

• Grundsatz Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt

• Datensparsamkeit und Datenvermeidung

• Schutz von personenbezogenen Daten

• Einwilligung der Betroffenen 

• Rechte der Betroffenen



Rückblick

1995: EU-Datenschutzrichtlinie

2016: Veröffentlichung EU-DSGVO

2017: Veröffentlichung BDSG (neu)

25.05.2018: 

Inkrafttreten EU-DSGVO, BDSG (neu)



Aktuell

EU-DSGVO
• In allen EU-Ländern unmittelbares Recht

BDSG (neu)
• Der DSGVO untergeordnet

• Ausnahme- und Zusatzregelungen zur DSGVO



Aktuell

Trotz Übergangszeit kaum Vorbereitungen

• Sport-Dachorganisation DOSB

• Landessportverbände (u.a. lsb h)

• Sportverbände

• Sportvereine

• Landesaufsichtsbehörden

• Bundesaufsichtsbehörde



Folgen

Sportvereine als Leidtragende

• Schließung von Vereins-Internetauftritten

• Beendigung des Spielbetriebs

• Rückzug von Ehrenamtlichen

• Negative Folgen für die Gemeinschaft und die 

Gesellschaft



Datenverarbeitung im Verein

Änderungen durch die DSGVO

• Verein ist „nicht-öffentliche Stelle“

• Rechenschaftspflicht (Art. 5 Abs. 2 DSGVO)
 Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung

 Einhaltung datenschutzrechtlicher Grundsätze

 Dokumentationsplichten

 Informationspflichten



Datenverarbeitung im Verein

Personenbezogene Daten

Alle eine Person identifizierenden Daten
• Name, Wohnadresse, Telefonnummer, Emailadresse

• Bankdaten

• Funktion im Verein

• Spieler-Passnummern

• Gesundheitsdaten

• Fahrzeugkennzeichen

• …



Datenverarbeitung im Verein

Datenverarbeitung

Jeder Umgang mit personenbezogenen Daten
• Erheben

• Speichern

• Abfragen

• Verwenden

• Offenlegen

• Löschen



Datenverarbeitung im Verein

Beispiele für Datenverarbeitung

• Abbuchung von Mitgliedsbeiträgen

• Einladung zur Mitgliederversammlung

• Veröffentlichung von Wettkampfergebnissen

• Weitergabe von Daten an Sportverbände

• Zusammenarbeit mit Sponsoren

• …



Datenverarbeitung im Verein

Datenschutzrechtliche Grundsätze

• Rechtmäßigkeit und Transparenz

• Zweckbindung

• Datenminimierung

• Richtigkeit

• Begrenzung der Speicherdauer

• Integrität und Vertraulichkeit



Datenverarbeitung im Verein

Rechtmäßigkeit

• Einwilligung

• Gesetzliche Grundlage

Mitgliedschaft im Verein ist vertragsähnliches 

Verhältnis



Datenverarbeitung im Verein

Übermittlung von Daten an Dritte

• Aus rechtlicher Verpflichtung
 Mitgliedschaft des Vereins in Verbänden

• Berechtigtes Interesse
 Presse

 Aussendarstellung des Vereins

 Wettkampfergebnisse



Datenverarbeitung im Verein

Einwilligung

• Ohne Zwang

• Information über den Zweck

• Information über Widerrufsmöglichkeit

Einholung schriftlich oder elektronisch wegen der 

Dokumentationspflicht



Datenverarbeitung im Verein

Besondere Kategorien persönlicher Daten

• Gesundheitsdaten

• Politische Meinung

• Religiöse Überzeugungen

Nur aufgrund einer Einwilligung oder einer 

ausdrücklichen gesetzlichen Befugnis



Datenverarbeitung im Verein

Grundsatz der Zweckbindung

• Keine Verarbeitung zu anderen Zwecken

• Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten als 

Nachweis

• Datenminimierung



Datenverarbeitung im Verein

Transparenzpflicht

• Informationspflicht

• Auskunftspflicht



Informationspflicht des Vereins

Art. 13 DSGVO

• Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

• Name und Kontaktdaten der Vertreters

• Gegebenenfalls Name und Kontaktdaten des 

Datenschutzbeauftragten

• Zweck der Datenverarbeitung und 

Rechtsgrundlage (Satzung)



Informationspflicht des Vereins

Art. 13 DSGVO

• Berechtigte Interessen (nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit f)

• Empfänger bzw. Kategorien von Empfängern

• Transfer in Drittstaaten

• Speicherdauer

• Anspruch: Auskunft, Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung, Widerspruch, Übertragbarkeit



Informationspflicht des Vereins

Art. 13 DSGVO

• Recht auf Widerruf der Einwilligung

• Beschwerderecht bei Aufsichtsbehörden

• Pflicht zur Bereitstellung der Daten

• Automatisierte Entscheidungsfindung 

(Profiling)



Informationspflicht des Vereins

Art. 12 Abs. 1 DSGVO

Alle Informationen und Mitteilungen in präziser, 

transparenter, verständlicher und leicht 

zugänglicher Form in einer klaren und einfachen 

Sprache.



Daten- und Informationssicherheit

Technische und organisatorische Maßnahmen

Sicherstellung und Nachweis des angemessenen 

technischen Schutzniveaus
 Pseudonymisierung

 Verschlüsselung und Zugriffskontrolle

 Dauerhafte Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, 

Belastbarkeit

 Wiederherstellbarkeit nach Zwischenfall (Backup)

 Regelmäßige Kontrolle



To Do für den Verein

Internetauftritt

• Impressum

• Datenschutzerklärung

Beides als jederzeit erreichbare Menüpunkte im 

Navigationsbereich

Textgeneratoren kostenfrei bei activeMind AG



To Do für den Verein

Bestandsaufnahme (Ist-Analyse)

Erstellung eines Verzeichnisses der Verarbei-

tungstätigkeiten (VVT)

Prüfung auf Rechtsgrundlage (z.B. Satzung)

Einwilligung (z.B. Fotos und Videos)

Keine generelle Einwilligung einholen, da dann 

auch genereller Widerruf möglich!



To Do für den Verein

Informationspflichten

• Mitgliedsanträge anpassen (Papier/Online)

• Bestandsmitglieder informieren
 Webseite

 Aushang

 Email

 Schriftweg



To Do für den Verein

Auskunftsersuchen

• Organisatorische Maßnahmen zur Erfüllung

• Unverzüglich, innerhalb eines Monats

• Identitätsprüfung



To Do für den Verein

Datenschutzklausel

• Als Datenschutzregelung direkt in die Satzung

• Als Datenschutzordnung

Empfehlung: Datenschutzordnung

• Kein Satzungsstatus (ohne Registergericht, 

ohne Finanzamt)

• Vorschlag durch Vorstand, Beschluss durch MV



To Do für den Verein

Meldung von Datenschutzpannen

• Datenleck, unberechtigtes Kopieren

• Hacking der Website

• Diebstahl oder Verlust von Datenträgern oder 

Computern

Unverzüglich und möglichst innerhalb von 72h 

an Aufsichtsbehörde und ggf. an Betroffene



To Do für den Verein

Datenschutz-Folgeabschätzung

Ist bei risikoreicher Verarbeitung von besonderen 

Kategorien persönlicher Daten vorher 

durchzuführen, beispielsweise bei

• Gesundheitsdaten

• Politischen Meinungen

• Religiösen Überzeugungen



To Do für den Verein

Datenschutzbeauftragter (intern/extern)

Ab 10 Personen, die ständig Daten verarbeiten
Angestellte, Aushilfen, Ehrenamtliche, Vorstand, Vollzeit, Teilzeit, 

befristet, unbefristet, FSJler, Bundesfreiwilligendienstler, …

ODER

Kerntätigkeit Verarbeitung sensibler Daten
• Bei Therapiemaßnahmen (Reha-Sport, Funktionssport, …)

• In Selbsthilfe-Vereinen



To Do für den Verein

Auftragsverarbeitungsvertrag

• Verarbeitung im Auftrag des Vereins durch 

Dritte

• Verein bleibt weisungsbefugt



Ausblick

Informationskonzept zum Datenschutz 

beim lsb h

• Vizepräsident Vereinsmanagement
Dr. Frank Weller, Datenschutz-Experte, Verankerung Datenschutz im 

Präsidium

• Datenschutzbeauftragter
Andreas Hagendorf

• Referentin für juristische Angelegenheiten
Maxi Behrendt



Services zum Datenschutz

Angebote im Aufbau 

• FAQ – Fragen und Antworten (Top Ten)

• Leitlinien (z.B. über Fotos/Videos)

• Musterdokumente

• Vorträge in den Sportkreisen/Sportverbänden

• Fortbildungsangebote (=> „Multiplikatoren“)



Services zum Datenschutz

Angebote im Aufbau 

• Webinare

• „Runder Tisch“ mit anderen LSB und DOSB

• Linksammlung zu weiteren Infos

• Schwerpunktthemen in „Sport in Hessen“



Datenschutz im Verein

Fragen?



Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.

Landessportbund Hessen e.V.

Andreas Hagendorf

Datenschutzbeauftragter

datenschutz@lsbh.de


